
DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN 

ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB 

VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER 

WEITERGABE EINER SOLCHEN INFORMATION GESETZLICHEN 

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. 

 

72695112-1 

 

Telefónica Local Services GmbH 

Ismaning, Bundesrepublik Deutschland 

 

Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetzes (WpÜG) 

 

Die Telefónica Services GmbH, Ismaning, Bundesrepublik Deutschland, (die „Bieterin“) hat am 

5. Dezember 2023 die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Erwerbsangebot in Form eines 

Teilangebots an die Aktionäre der Telefónica Deutschland Holding AG, München, Bundesrepublik 

Deutschland („Telefónica Deutschland“) zum Erwerb von bis zu 550.882.742 (dies entspricht bis zu 

18,52% der Aktien der Telefónica Deutschland) nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen auf den 

Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9), 

einschließlich sämtlicher zum Zeitpunkt der Abwicklung bestehender Nebenrechte, insbesondere des 

Dividendenbezugsrechts (jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Telefónica 

Deutschland in Höhe von EUR 1,00 zusammen die „Telefónica Deutschland-Aktien“) gegen Zahlung 

einer Bargegenleistung in Höhe von EUR 2,35 je Telefónica Deutschland-Aktie (das „Angebot“) 

veröffentlicht. Die Frist für die Annahme des Angebots begann am 5. Dezember 2023 und endet am 

17. Januar 2024, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, d.h. Ortszeit in Frankfurt am Main, Bundesrepublik 

Deutschland), soweit sie sich nicht nach den gesetzlichen Vorschriften des WpÜG verlängert. 

1. Bis zum 16. Januar 2024, 18:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, d.h. Ortszeit in Frankfurt am Main, 

Bundesrepublik Deutschland) („Meldestichtag“), ist das Angebot für 123.202.210 Telefónica 

Deutschland-Aktien angenommen worden. Dies entspricht einem Anteil von ca. 4,14% des 

Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland. 

2. Die Bieterin hielt zum Meldestichtag unmittelbar keine Telefónica Deutschland-Aktien und keine 

nach §§ 38, 39 WpHG mitzuteilenden Stimmrechtsanteile in Bezug auf Telefónica Deutschland.  

3. Zum Meldestichtag hielt die Telefónica S.A., Madrid, Spanien („Telefónica S.A.“), eine mit der 

Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG, 

unmittelbar 467.171.885 Telefónica Deutschland-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 

15,71% des Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland. Darüber hinaus 

hielt die Telefónica Germany Holdings Limited, Worthing, Vereinigtes Königreich („UK 

HoldCo“), eine mit der Bieterin gemeinsam handelnde Person im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 3 

WpÜG, unmittelbar 2.059.117.075 Telefónica Deutschland-Aktien, was einem Anteil von ca. 

69,22% des Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland entspricht. Die UK 

HoldCo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der O2 (Europe) Limited, Worthing, 

Vereinigtes Königreich. Die O2 (Europe) Limited ist wiederum eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Telefónica S.A. Die von der UK HoldCo gehaltenen 2.059.117.075 

Telefónica Deutschland-Aktien (was einem Anteil von ca. 69,22% des Grundkapitals und der 
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Stimmrechte von Telefónica Deutschland entspricht) werden der O2 (Europe) Limited und der 

Telefónica S.A. gem. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 WpÜG zugerechnet. 

4. Darüber hinaus hielten zum Meldestichtag weder die Bieterin noch mit ihr gemeinsam handelnde 

Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen Telefónica 

Deutschland-Aktien oder nach §§ 38, 39 WpHG mitzuteilende Stimmrechtsanteile in Bezug auf 

Telefónica Deutschland. Ihnen wurden zum Meldestichtag auch keine weiteren Stimmrechte aus 

Telefónica Deutschland-Aktien nach § 30 WpÜG zugerechnet. 

5. Die Gesamtzahl der Telefónica Deutschland-Aktien, für die das Angebot bis zum Meldestichtag 

angenommen wurde, zuzüglich der Telefónica Deutschland-Aktien und der nach §§ 38, 39 

WpHG mitzuteilenden Stimmrechtsanteile in Bezug auf Telefónica Deutschland, die die mit der 

Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG zum Meldestichtag 

hielten, beläuft sich zum Meldestichtag auf 2.649.491.170 Telefónica Deutschland-Aktien. Dies 

entspricht einem Anteil von ca. 89,07% des Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica 

Deutschland. 

Ismaning, den 17. Januar 2024 

Telefónica Local Services GmbH 

 


